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Auftrag Einbau City-Filter®

Fahrzeughalter erhält die Einbaubescheinigung von 
der Werkstatt

1.

Eintrag City-Filter® bei Zulassungsstelle
(Zulassungsbescheinigung Teil I)

2.

BAFA-Antragsformular online ausfüllen
 unterschriebenes Antragsformular einschließlich 
 Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I	
per Post an BAFA senden1

3.

Auszahlung der 330 E erfolgt durch das BAFA 
kurzfristig auf das Konto des Fahrzeughalters per Banküberweisung

4.

	Fahrzeughalter

	Werkstatt

	Zulassungsstelle

	BAFA	            	
www.bafa.de	 S 	030 - 346 465 480

1.

2.

3. 4.

Bargeld-Zuschuss

1Bei Unternehmen muss dem Antrag eine Erklärung beigefügt werden, dass die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 
1998/2006 der Kommission („De-minimis“-Beihilfen) als Rechtsgrundlage anerkannt wird und durch den Barzuschuss die 
geltenden Fördergrenzen nicht überschritten werden. Als Vordruck ist die vom BAFA im Internet (www.bafa.de) zur Verfügung 
gestellte „De-minimis-Erklärung“ zu verwenden.


